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Geschäftsordnung zur Bürger*innen-Jury in Friedrichshain Ost
1. Zusammensetzung der Jury
Die Bürger*innen-Jury besteht aus mindestens 5 Mitgliedern. Angestrebt wird eine Mitgliederzahl von 10-15 Personen.
Bei der Zusammensetzung der Jury ist eine diverse Besetzung, hinsichtlich Geschlechts, Herkunft, sozialer Status etc., zu berücksichtigen.
Unterstützt wird die Bürger*innen-Jury durch Mitarbeitende von der Stadtteilkoordination Friedrichshain Ost.
2. Mitgliedschaft
Ein Mitglied wird für das laufende Jahr berufen. 
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Unterzeichnung der Geschäftsordnung.
Eine Mitgliedschaft kann jederzeit durch eine kurze Rückmeldung bei der Stadtteilkoordination unter Angabe des Rücktrittsdatums beendet werden.
Mitglieder können Anwohner*innen des Bereichs Friedrichshain Ost werden, welche mindestens 16 Jahre alt sind.
Die Mitglieder arbeiten gemeinnützig und sind selbstlos im Rahmen der nachbarschaftlichen Gestaltung tätig. Sie verfolgen keine eigenwirtschaftlichen Interessen.
Die Mitglieder verpflichten sich die Meinungsfreiheit zu beachten und hierbei wertfrei, anerkennend und nichtdiskriminierend zu urteilen. Sie können Vorschläge (z.B. zur Verbesserung, Erweiterung, aufgrund eigener Expertise) unterbreiten, dürfen jedoch nicht die Anträge grundlegend umformulieren bzw. dies von den Antragssteller*innen fordern.
Mitglieder der Bürger*innen-Jury dürfen selbst auch einen Antrag stellen, sobald diese die Vorgaben der Förderung erfüllt wären. Sobald ein Antrag eingereicht wurde, wird das betreffende Jury-Mitglied zu einer antragsstellenden Person ohne die Rechte der Jury-Mitglieder. (z.B. Abwesenheit bei der Besprechung, kein Stimmrecht zu dem betreffenden Antrag)
3. Abstimmungsverfahren
Die Bürger*innen-Jury entscheidet über Anträge mithilfe einer einfachen Mehrheit.
Enthaltungen von Mitgliedern sind bei der Abstimmung möglich und werden wie nicht anwesende Mitglieder gewertet. Im Protokoll werden diese festgehalten.
Die Abstimmung findet mithilfe von Handzeichen am Sitzungstag statt. Bei Abwesenheit am Sitzungstag kann nur schriftlich vorab bei der Stadtteilkoordination abgestimmt werden. Nachträgliche Abstimmungen sind von nicht anwesenden Mitgliedern nicht möglich.
Wünscht die Bürger*innen-Jury eine Anpassung des Antrages durch die Antragsteller*in, kann die Jury in Ausnahmefällen nachträglich schriftlich bei der Stadtteilkoordination  abgestimmt werden.

4. Beschlussfähigkeit
Die Bürger*innen-Jury ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Sitzung teilnehmen. Dies ist in Präsenz oder online möglich.
5. Sitzungen 

a. Sitzungsintervalle
Die Sitzungen finden von 17:00 bis 20:00 Uhr statt:
Die Sitzungen für das Jahr 2026 sind geplant am 12.03.2026, 02.07.2026 und 01.10. 2026, danach wird es aufgrund des Abrechnungszeitraums keine weitere Sitzung im laufenden Jahr geben. 
b. Einberufung der Bürger*innen-Jury
Die Bürger*innen-Jury wird durch die Stadtteilkoordination Friedrichshain Ost koordiniert. 
Die laufenden Anträge werden den Mitgliedern spätestens 7 Tage vor der nächsten Sitzung zugestellt, damit die Mitglieder sich vorab mit den Anträgen befassen und offene Fragen sammeln können.
6. Rolle der Stadtteilkoordination Friedrichshain Ost
Die Stadtteilkoordination Friedrichshain Ost berät die Antragssteller*innen vorab über die Ziele der Stadtteilkasse und unterstützt diese bei der Antragsstellung. Weiterhin übernimmt sie die Rolle der einladenden Person für die Bürger*innen-Jury und die Antragsteller*innen sowie die Moderation der Sitzungen und Abstimmungen. Des weiteren führt diese Protokoll und informiert die Antragsteller*innen digital über den Ausgang der Abstimmung. Ebenso ist es die Aufgabe der Stadtteilkoordination Friedrichshain Ost die Abrechnung der Projekte in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg zu begleiten.
Die Stadtteilkoordination Friedrichshain Ost ist nicht stimmberechtigt.
7. Öffentlichkeit 
Die Sitzungen sind öffentlich, die Abstimmungen hingegen nicht. Antragsteller*innen werden zur Vorstellung der Projektideen sowie zur Beantwortung von Fragen zu der Sitzung (online oder in Präsenz) eingeladen. Zur Abstimmung verlassen sie die Sitzungen wieder.
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